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STADT JENA
Zahlen und Fakten zur Stadt

Jena im Städteranking – Top Indikatoren 
(Städteranking 2024, IW Consult)

Zahlen und Fakten
(Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH)

Wohngebiet im Norden von Jena

Standortvorteile

Zukunftsfähige Infrastruktur mit grünem Wohlfühlcharakter

Geringste Privatüberschuldung (Rang 1)
Beschäftigungsquote Älterer (Rang 2)

Vermarktungszeit Mietwohnungen (Rang 3)
Kitaquote U3 (Rang 1)

5.754.000	 Bruttoinlandsprodukt in T€ (2022)

108.008	 Einwohner und Einwohnerinnen (30.06.2024)

76.300	 Erwerbstätige (2023)

61.209	 SV-pflichtig Beschäftigte (30.06.2024)

36,6 %	� Anteil der SV-pflichtig Beschäftigten mit 
Hochschulabschluss (30.06.2024)

5,9 %	 Arbeitslosenquote (März 2025)

1,3 %	 Wohnungsleerstand (2025)

Größe 	 10,8 ha

Nettobauland	 3,7 ha (Stadt Jena)

Objekte	 450 - 500 Wohneinheiten

Erschließung	 Herbst 2018 bis Sommer 2021

Baubeginn	 Mitte 2024 (Hochbau)

Wohnungstypen	� Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Stadtvillen, 
gereihte Einfamilien- und Stadthäuser

21.346	 Studierende (WS 2023/2024)

4.500	 Forschende

261	� Patente pro 100.000 Einwohner und Ein-
wohnerinnen (Ø Deutschland 42), (2022)

11.477	 Fläche in ha

80	� Ärztedichte (Einwohner und Einwohnerin-
nen je Arzt), (Ø Deutschland 203), (2022)

43,1	 �Durchschnittsalter, (2022)  
18 bis 40 größte Bevölkerungsgruppe

FuE-Beschäftigte (Rang 6)
Forschungsinstitute (MINT)  (Rang 1)

Das zukünftige Wohngebiet Am Oelste ist direkt an die wich-
tigste Nord-Süd-Verbindung der Stadt Jena angeschlossen. 
Die nächstgelegene ÖPNV Anbindung ist fußläufig erreichbar. 
Darüber hinaus ist eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 
in Richtung Norden vorgesehen, wodurch das Wohngebiet 
dann optimal angebunden sein wird. Die nächste Haltestel-

le des Regionalverkehrs (Bahn-Haltepunkt Jena-Zwätzen) 
ist nur ca. 1 km entfernt. In der näheren Umgebung befin-
den sich 3 Kita-Standorte, Einkaufsmöglichkeiten und im 
benachbarten Stadtgebiet darüber hinaus mehrere Schulen. 
Der nördlich angrenzende Landschaftsraum ist auf kurzen 
Wegen erreichbar und ermöglicht ein direktes Naturerlebnis.

MIKROSTANDORT
Bis zum Jahr 2035 sollen gemäß des Stadtratsbeschlusses „Wohnbauflächenkonzeption 

Jena 2035“ mindestens 3.250 neue Wohneinheiten in Jena geschaffen werden. 

Kommunale Immobilien Jena (KIJ) als Immobiliendienstleister der Stadt Jena 

entwickelt dafür das Wohngebiet Am Oelste. 

Fernwärme 220 Bäume 3 Carsharing-Standorte

Ladestationen für Elektrofahrzeuge

urbanes Flair
hochwertiger Quartiersplatz

Spiegelbrunnen
leistungsfähiges
         Glasfasernetz

Nahversorgung

       modernes
Beleuchtungskonzept

2 Pocket-Parks

Zwätzen
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MASTERPLAN 
für das Wohngebiet Am Oelste
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MASTERPLAN NEUES WOHNEN IN JENA / ZWÄTZEN STAND 04 . 05 . 2015
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Regenrückhaltebecken

1

2

3

Städtebau und Architektur

	■ Qualitativ hochwertiger, urbaner Wohnraum in Miet- 
und Eigentumswohnungen, Stadtvillen sowie  
gereihten Stadthäusern

	■ Vielfältige Architekturen und Gebäudetypologien in 
exponierter Stadtrandlage

	■ Drei zentral gelegene, geschlossene Quartiere mit 
markanter Eckhausbebauung, aufgefüllt mit gereih-
ten Stadthäusern und grünen Innenbereichen

	■ Sieben blickdurchlässig angeordnete Stadtvillen 
mit freier Sicht in die Natur 

	■ Zwei halboffene, in der Höhe gestaffelte 
Quartiere als Übergang in das südlich 
angrenzende Wohngebiet

Grünes Stadtquartier mit urbanem Flair

	■ Über 220 Bäume im öffentlichen Raum
	■ Geringe Versiegelung im Quartier
	■ Gebäude mit Grün- und Kiesdächern
	■ Große Grünflächen in den Blockinnenbereichen
	■ Weitläufige Grünflächen im nördlichen  

Landschaftsraum
	■ Zentraler Quartiersplatz mit Brunnen
	■ Zwei Pocket-Parks zum Spielen und Verweilen

Zukunftweisendes Verkehrskonzept

	■ Großzügige Verkehrsflächen mit hoher 
Aufenthaltsqualität 

	■ Weit verzweigte, durchlässige Wegebeziehungen
	■ Anschluss an die wichtigste Nord-Süd-Verbindung 

der Stadt
	■ Direkte Anbindung an öffentlichen Nahverkehr 

(Bushaltestelle vorhanden / Straßenbahnanbindung 
mit Haltepunkt direkt auf Höhe Wohngebiet geplant)

	■ Drei Carsharing-Stationen
	■ Ladepunkte im öffentlichen Straßenraum
	■ Zusätzliches Niederspannungsnetz für Ladepunkte in 

Tiefgaragen

Nachhaltige, zukunftsfähige 
Quartiersausrichtung

	■ Allgemeines Wohngebiet
	■ Belebung des Quartiersplatzes durch mögliche  

umliegende Handels- und Dienstleistungsflächen
	■ Kita-Standort möglich
	■ Effizientes Beleuchtungskonzept 
	■ Spiel- und Ruhebereiche in den Pocket-Parks
	■ Umfassende Informationen zum Masterplan in 

vertiefender Broschüre des Dezernates für 
Stadtentwicklung und Umwelt verfügbar

 N

1 2 3

Zentraler Quartiersplatz mit Wasserspiel und Festbühne Pocket-Parks mit gestaffelten Spiel- und Ruhezonen
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Planzeichenerklürung
(§ 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanzV 90)

Allgemeines Wohngebiet mit Nummerierung (§ 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Baugrenze

Verkehrs�üchen   § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Firstrichtung

Maä der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB und §§ 16 bis 24 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Straäenbegrenzungslinie

WA 1

Verkehrsflöche besonderer Zweckbestimmung

Sonstige Planzeichen 

Anp�anzen von Büumen, Strüuchern und sonstigen Bep�anzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.  25 und Abs. 6 BauGB)

anzupflanzender Baum

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Hinweise / Plangrundlage

Geböude im Bestand mit Hausnummer

Büschung

Verkehrsflöchen und Wege im Bestand

Baum im Bestand ohne planungsrechtliche Festsetzung

Wasserflöche ohne und mit Büschung

Gemarkungsgrenze

Eisenbahnstrecke

Bemaäung in Metern

Ausgleichsmaänahme mit Nummerierung

Baulinie

Zweckbestimmung: Quartiersplatz

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung: Trafostation

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)TGa/St

Flöche zum Schutz vor schödlichen Umwelteinwirkungen mit Nummerierung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Grundflöchenzahl (§§ 16 und 19 BauNVO)

Geschossflöchenzahl als Hüchstmaä (§§ 16 und 20 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Hüchstmaä (§§ 16 und 20 BauNVO)

                GRZ 0,4

GFZ 1,2
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Bezeichnung der Straäen/WegePlanstraäe A/
Gartenweg 1

Gehülzflöche (Planung)

Zweckbestimmung: Fuäweg

Zweckbestimmung: Freizeit und Erholung

Zweckbestimmung: naturnaher Landschaftsraum mit Nummerierung

Zweckbestimmung: Lörmschutzwand

Durchgang/ Durchfahrt mit lichter Hühe als Mindestmaä

Zweckbestimmung: Ausgleichsflöche mit Nummerierung

Zweckbestimmung: Fuä-/ Radweg

LH > 2,8 m

Zweckbestimmung: Spielplatz

LS 1.1

Sukzessionsflöche (Planung)

Mit Leitungsrecht zu belastende Flöche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung: Sedimentation

von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Minimierungsmaänahme mit Nummerierung

Vermeidungsmaänahme mit Nummerierung

Gestaltungsmaänahme mit Nummerierung

LR

Zweckbestimmung: Entsorgung von Wertstoffen

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

z.B.

139,7 (§ 9 Abs. 3 BauGB)z.B.

Wassergraben mit Büschung

Wassergraben

vorgezogene Artenschutzmaänahme CEF 1

anzupflanzende Hecke

zu erhaltender Baum

N

zu erhaltende Hecke/Gehülze

zu föllender Baum ohne planungsrechtliche Festsetzung

zu pflanzender Baum nach anderer Planung ohne planungsrechtliche Festsetzung

Straäenverkehrsflöche

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich
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Planzeichnung  M 1:1000

Naumburger Straäe im Westen, der Gartenanlage an der
Naumburger Straäe im Norden und der Saalebahn im Osten
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wird hiermit ausgefertigt.
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Einordnung im Stadtgebiet, M 1:40.000
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  Rechtsgrundlagen
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
   (BGBl. I S. 2414), zuletzt geöndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)

2.
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geöndert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

3.
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geöndert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

    Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geöndert durch das Gesetz
    vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 558)

Gesetz vom 22. Mörz 2016 (GVBI. S. 153)

Bebauungsplan Nr. B-Zw 06  "Am Oelste - Neues Wohnen Jena-Zwützen"
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 Verfahrensvermerke       
   
1. Aufstellungs-/Einleitungsbeschluss (BV-Nr. 13/2093-BV) gemöä § 2 (1) BauGB durch den Stadtrat am 10.07.2013. 
2.
3. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Auslegungsbeschluss  durch den Stadtrat am ...
4.
5. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemöä § 3 (2) BauGB vom ... bis ...
6. Satzungsbeschluss durch den Stadtrat gemöä § 10 (1) BauGB am ...
7. Anzeige der Bebauungsplansatzung am ...
8. Bekanntmachung und Inkrafttreten der Bebauungsplansatzung gemöä § 10 (3) BauGB am ...

Jena, den     

                            Unterschrift                          Siegel      

    
die geometrischen Festlegungen der neuen stödtebaulichen Planungen mit dem 

Jena, den

    Unterschrift       Siegel
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1. Aufstellungs-/Einleitungsbeschluss (BV-Nr. 13/2093-BV) gemöä 
§ 2 (1) BauGB durch den Stadtrat        am 10.07.2013. 

am 18.07.2013. 
2. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Auslegungsbeschluss 

durch den Stadtrat am 28.10.2016.

        der Stadt Jena (45/16) am 10.11.2016.
3. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes 

gemöä § 3 (2) BauGB  vom 18.11.2016 bis 19.12.2016.
4. Beteiligung der Behürden und sonstiger Tröger üffentlicher Belange

nach § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 07.12.2016.
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                            Unterschrift                          Siegel      
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Jena, den

    Unterschrift       Siegel

Nebenzeichnung ohne Festsetzungscharakter: 
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7. Genehmigung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen.

                            Unterschrift                          Siegel Genehmigungsbehürde      

8. Ausfertigung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen.

Jena, den     

                            Unterschrift                          Siegel      

9. Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung im Amtsblatt .................... am ..................................... . 

    Jena, den     

                            Unterschrift                          Siegel      

5. Satzungsbeschluss des Stadtrates nach § 10 (1) BauGB am 03.05.2017. 

Jena, den     

                            Unterschrift                          Siegel      

    
  Verfahrensvermerke

    
  Rechtsgrundlagen

Nebenzeichnung ohne Festsetzungscharakter: 
Übersichtskarte zu den Lürmpegelbereichen (LPB), M 1:2.000 
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BEBAUUNGSPLAN 
Charakteristik und wesentliche Bestimmungen

	 Allgemeines Wohngebiet

	 Straßenverkehrsfläche

	 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

	� Fläche für Versorgungsanlagen, Abfall- und Abwasserbeseitigung, 

Rückhaltung von Niederschlagswasser

	 öffentliche Grünfläche

	� Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Fläche zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

	 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

WA**	 Baufeld

 N

Städtebau und Architektur
Bauweise
	■ Geschlossen; Ausnahme WA 1.1-1.4
	■ Überbauung quartiersteilender Querwege

Fassadengestaltung ausschließlich Klinker
	■ An straßenseitigen Fassadenflächen von Gebäuden mit 

mehr als drei Geschossen entlang des westlichen Teils 
der Rowena-Morse-Straße („Planstraße 2“) und um den 
Quartiersplatz

	■ An straßenseitigen Fassadenflächen von Gebäuden, die 
mit zwei Fassaden öffentlichen Verkehrsflächen zugewandt 
sind (Rowena-Morse-Straße/Planstraße 2)

	■ An Fassadenflächen der Erdgeschosse der Gebäude, die 
mit zwei Fassaden öffentlichen Verkehrs- bzw. Grünflächen 
zugewandt sind, in den Teilgebieten WA 1.1-1.4

Fassaden ohne Klinkervorgabe
	■ Hell getönte Putzflächen, naturfarben
	■ Holzverkleidungen und sonstige Verkleidungen

Dachformen
	■ Allgemein: Flächdächer mit einer Neigung bis 5 Grad;   

Gebäude mit bis zu drei Geschossen auch Satteldächer mit 
einer Neigung bis 30 Grad und Pultdächer (ausnahmsweise 
zulässig, wenn deren Neigung maximal 20 Grad beträgt)

	■ Extensive Begrünung von Flach- und Pultdächern sowie 
Tiefgaragen-Dächern

Außen- und Freianlagen
	■ Regenwassernutzung im Garten möglich bzw. Ableitung in 

das nördlich gelegene Regenrückhaltebecken 
	■ Errichtung kleiner Gartenhäuser in rückwärtigen 

Freianlagen möglich
	■ Abstellmöglichkeiten für Fahrräder als offene 

Abstellplätze ohne Überdachung in den Vorgärten
	■ Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen durch die Stadt Jena

Zukunftweisendes Verkehrskonzept
	■ Für WA 3, 4.1-4.10 , 7.1 und 7.2 sind Stellplätze und Gara-

gen auf den Grundstücksflächen unzulässig; Tiefgaragen 
ausnahmsweise zulässig (sofern mindestens 4 Stellplätze 
entstehen)

	■ Ca. 270 straßenbegleitende Stellplätze verteilt über 
alle Wohngebietsstraßen zur Aufnahme des ruhenden 
Verkehrs

	■ Das Parken auf privaten Grundstücken erfolgt in Tiefgara-
gen (Stellplatzschlüssel gem. ThürBO, Faktor 0,5)

Nachhaltige Quartiersausrichtung
	■ Flächen zur Nahversorgung sowie für gesundheitliche, 

kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche 
Zwecke stehen zur Verfügung

	■ Zukunftsfähige und komfortable Anbindung an das Fern-
wärmenetz der Stadtwerke Jena (als Fernwärmevorrang-
gebiet) bereits realisiert

	■ Im Zuge der „Wärmenetzstrategie 2040“ besteht die 
Zielmarke einer klimaneutralen Fernwärmeversorgung für 
Jena bis 2040 

Weitere Informationen
	■ Im Rahmen der Erschließung wurde das Gebiet auf 

min. 139 m NHN angehoben. Für Unterkellerung und 
Tiefgaragen wird weiße Wanne empfohlen.

	■ Passiver Lärmschutz: besondere Anforderungen an 
Bauelemente/-stoffe und Grundrissorientierung 

	■ Oberkante (OK) Fußboden: 0,6-1,2m über OK Verkehrsfläche
	■ Anregungen zur Umsetzung sowie weiterführende Informa-

tionen können der Gestaltungsbroschüre des Dezernates für 
Stadtentwicklung und Umwelt entnommen werden.

Städtebauliche Kennzahlen

WA	 GRZ	 GFZ � Geschosse
Wohngebiet allg.,	 Grund-	 Geschoss-
Baufeld	 flächenzahl	 flächenzahl

1.1-1.3	 0,4	 1,2	 III-IV
1.4	 0,4	 1,2	 II-IV
2.1, 2.3, 2.7, 2,8	 0,6	 2,3	 III-V
2.2, 2.4-2.6 	 0,6	 2,3	 II-V
3	 0,4	 1,6	 III-IV
4.1-4.8	 0,4	 1,2	 II-III
4.9-4.10 	 0,4	 1,2	 III-IV
5.1-5.4 	 0,6	 2,4	 II-VI
6.1-6.4 	 0,45	 1,8	 II-V
7.1-7.2 	 0,35	 1,0	 II-III

Stadtvilla, Quartier 2-4

(Quartierszuordnung: siehe Parzellierungsplan auf Seite 8/9)

Gereihte Stadthäuser, Quartier 12-20

NEUES WOHNEN IN JENA / ZWÄTZEN

M 1/100 (A 1)

HAUSTYPOLOGIE gereihte Einzelhäuser

Winkel-Typ (ca. 165 m2 ) Typ M (ca. 150 m2 ) Typ L (ca. 167 m2 ) Typ S (ca. 123 m2 )

Dach Dach Dach Dach

1. OG 1. OG 1. OG 1. OG

EG EG EG EG

STAND 04 . 05 . 2015

8

9

10

11

171615141312

7 5 4 3 2 16

Terasse

Terasse

Terasse

Terasse

171615141312

7 5 4 3 2 16

Dachterrasse

171615141312

7 5 4 3 2 16

Dachterrasse Dachterrasse Dachterrasse

Dachterrasse

NEUES WOHNEN IN JENA / ZWÄTZEN

M 1/100 (A 1)

HAUSTYPOLOGIE gereihte Einzelhäuser

Winkel-Typ (ca. 165 m2 ) Typ M (ca. 150 m2 ) Typ L (ca. 167 m2 ) Typ S (ca. 123 m2 )

Dach Dach Dach Dach

1. OG 1. OG 1. OG 1. OG

EG EG EG EG

STAND 04 . 05 . 2015

8

9

10

11

171615141312

7 5 4 3 2 16

Terasse

Terasse

Terasse

Terasse

171615141312

7 5 4 3 2 16

Dachterrasse

171615141312

7 5 4 3 2 16

Dachterrasse Dachterrasse Dachterrasse

Dachterrasse

M 1/200 (A 1)

NEUES WOHNEN IN JENA / ZWÄTZENHAUSTYPOLOGIE Stadthaus

Dach Dach Dach

1. & 2. OG 1. & 2. OG 3. OG

EG EG 1. & 2. OG 1. OG

2. OG

3. OG

T -Typ H-Typ Eck -Typ Hof-Typ

STAND 04 . 05 . 2015

EG EGTiefgarage

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

WE

WE

WE

WE

Terasse Terasse

Terasse Terasse

WE WE

WEWE

Terasse

Terasse Terasse

WE WE

WE WE

Loggia Loggia

WE WE

WE WE

Loggia Loggia

WE WE

WE WE

Loggia Loggia

WE

Loggia

WE

Loggia

Loggia

Loggia Loggia Loggia

WE

WE

WE

WEWE

WE

WE

Loggia Loggia

Loggia Loggia

WE

WE

WE

WE

Loggia

Loggia

Loggia Loggia

WE WE

Dachterasse

Dachterasse

Dachterasse

Dachterasse

WEWE

Dachterasse

Dachterasse

Dachterasse

Dachterasse

Loggia

Loggia Loggia Loggia

WE

WE

WE

Dachterasse

Loggia

Loggia Loggia

WE
Dachterasse

K K K K K K K K

K K K KFahrräder/
Kinderwägen

Müllraum

WE WE

WE

WE

WE

Fahrräder/
Kinderwägen



98 Parzellierungsplan | Wohngebiet Am OelsteWohngebiet Am Oelste | Parzellierungsplan

PARZELLIERUNGSPLAN 
Vermarktungsabschnitte | Zuschnitte | Grundstücksgrößen
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Quartiere für den gewerblichen Immobilienmarkt

Quartier 1  � Nutzungsart*
ca. 6.695 m2, bestehend aus

	 WA 2.1 - ca. 1.553 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 2.2 - ca. 733 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 2.3 - ca. 952 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 3 -    ca. 2.724 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 5.1 - ca. 733 m2� Ladenzeile im EG

Quartier 2  
	 WA 1.1 - ca. 3.439 m2� Stadtvillen

Quartier 3  
	 WA 1.2 - ca. 2.522 m2� Stadtvillen

Quartier 4  
ca. 2.621 m2, bestehend aus

	 WA 1.3 - ca. 1.310 m2 � Stadtvillen
	 WA 1.4 - ca. 1.311 m2� Stadtvillen

Quartier 5  
ca. 1.528 m2, bestehend aus 

	 WA 2.6 - ca. 764 m2� Geschosswohnungsbau 
	 WA 2.7 - ca. 764 m2� Geschosswohnungsbau

Quartier 6  
ca. 2.599 m2, bestehend aus

	 WA 4.9 - ca. 1.521 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 4.10 - ca. 1.078 m2� Geschosswohnungsbau

Quartier 7  
ca. 1.647 m2, bestehend aus

	 WA 2.8 - ca. 823 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 5.4 - ca. 824 m2� Ladenzeile im EG

Quartier 8  
ca. 1.676 m2, bestehend aus

	 WA 2.4 - ca. 838 m2� Geschosswohnungsbau
	 WA 2.5 - ca. 838 m2� Geschosswohnungsbau

Quartier 9   
ca. 1.494 m2, bestehend aus
� Geschosswohnungsbau
	 WA 5.2 - ca. 747 m2� Ladenzeile im EG
	 WA 5.3 - ca. 747 m2� Ladenzeile im EG

Quartier 10  �

� Geschosswohnungsbau
	 WA 6.2 - ca. 1.162 m2� Ladenzeile im EG

Quartier 11  

	 WA 6.1 - ca. 1.323 m2� Geschosswohnungsbau

* Kita-Standort in allen Quartieren zulässig

	 Baugrundstücke
	 öffentliche Grünflächen 
	 Verkehrsfläche
	 Stellplätze, privat
	 Einfahrt Tiefgarage
	 Durchgang / Durchfahrt
	 überbaubare Grundstücksflächen
	 Nutzungsabgrenzung	
WA**	 Baufeld
	 Carsharing-Station
	 Haltestelle ÖPNV 
Q**	 Quartier 1 - 20

Quartiere für Eigennutzer 
(privater Immobilienmarkt)

Quartier 12 - Quartier 20   

Neben größeren Grundstücken,
auf denen Geschosswohnungsbauten 
errichtet werden können, werden 
Flächen angeboten, auf denen Einfa-
milienhäuser als gereihte Stadthäuser
(ggf. mit Tiefgarage) entstehen 
können. 

Es handelt sich dabei um schmalere 
Grundstücke in einer Breite von ca. 
5,50 bis ca. 7 m und Grundstücksgrö-
ßen zwischen 150 und 270 m², die mit 
zwei- oder dreigeschossigen Häusern 
bebaut werden können.

 N



10 11Vermarktung | Wohngebiet Am OelsteWohngebiet Am Oelste | Erschließung

ERSCHLIESSUNG 
des Wohngebietes Am Oelste

VERMARKTUNG 
durch die Stadt Jena

Das Vergabeverfahren 

Die zu veräußernden Grundstücke werden öffentlich ausgeschrieben. 

Konzeptabhängige Vermarktung für den gewerblichen 
Immobilienmarkt:
	■ Die Vergabe der Baufelder für mehrgeschossigen Woh-

nungsbau erfolgt auf Basis von Konzeptvergaben und 
unter Anwendung entsprechender Wertungskriterien. 
Hierbei kann auch die Schaffung von mietpreis- und 
belegungsgebundenem Wohnraum, unter Berücksichti-
gung der Förderkulisse für den sozialen Wohnungsbau 
im Freistaat Thüringen, Bestandteil der Grundstücksaus-
schreibungen sein.

	■ Wertungskriterien 
(exemplarisch, werden mit Ausschreibung konkretisiert)

	 - Nutzungs- und Wohnungskonzept

	� - �Stadtgesellschaftlicher Nutzen (z.B. soziale und 
medizinische Angebote sowie Nahversorgung)

	 - �Energetische und ökologische Konzeption
	 - �Architektonische Qualität und Freiraumgestaltung
	 - Anteil mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum
	 - Kaufpreis
Privater Immobilienmarkt:
	■ Mit der Zielstellung die Schaffung von selbstgenutztem 

Wohneigentum zu ermöglichen, erfolgt die Vermarktung 
der Bauparzellen für gereihte Stadthäuser unter Be-
rücksichtigung der Richtlinie über die kriterienbasierte 
Vergabe städtischer Eigenheimgrundstücke

Die Gebietserschließung

	■ Im Auftrag von KIJ erfolgte im Zeitraum 2018 bis 2021 die 
umfangreiche Erschließung des neuen Wohngebietes. Im 
Zuge dessen wurden u. a. fünf neue Straßen realisiert, der 
zentrale Quartiersplatz sowie die beiden Pocket-Parks an-
gelegt, über 220 Bäume im öffentlichen Raum gepflanzt, 
ein zentrales Regenrückhaltebecken eingeordnet und eine 
mehr als 320 Meter lange Lärmschutzwand entlang der 
Bahnlinie errichtet.

	■ Zentrale Partner des Bauvorhabens waren das Planungs-
büro HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten und ingeni-
eure aus Suhl, welches die gesamte Erschließungsplanung 
erarbeitete und auch die Bauüberwachung verantwortete, 

die TS BAU GmbH aus Jena, die als Generalunternehmer 
der Gesamterschließung fungierte sowie die STRABAG 
AG (Direktion Sachsen/Thüringen), welche als bauaus-
führendes Unternehmen die vorgelagerte Errichtung der 
Lärmschutzwand umsetzte.

	■ Die durch KIJ als Erschließungsträger beauftragten Arbei-
ten erfolgten in enger und konstruktiver Abstimmung mit 
den Stadtwerken Jena, dem Zweckverband JenaWasser, 
Telekom und Vodafone sowie dem Kommunalservice Jena 
(KSJ) als Straßenbaulastträger. Für die Gebietserschlie-
ßung investierte KIJ Eigenmittel in Höhe von rund 15 Mio. 
Euro.

Medien und Anschlüsse

Im Rahmen der Erschließung kam es u.a. zur Herstellung 
der Leitungsnetze für Regen-, Trink- und Schmutzwasser 
sowie für die Elektro- und Fernwärmeversorgung innerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen. Darüber hinaus wurde 
ein leistungsfähiges Breitbandnetz (Glasfaser und Koaxial) 
realisiert.

Großteils erfolgte die Vorverlegung von Grundstücksan-
schlüssen bis ca. 1 m hinter der Grundstücksgrenze, wodurch 
ein nochmaliges Öffnen der Verkehrsflächen und damit 
Kosten sowie Baubehinderungen für alle Beteiligten vermie-
den wird. Informationen zur genauen Lage der Anschlüsse 
erhalten Interessenten auf Anfrage.

Eckpunkte des Grundstückskaufvertrages

	■ Grundstücke werden bauträger- und maklerfrei veräußert
	■ Erschließungsbeiträge und Kosten der Katastervermessung 

sind mit Kaufpreiszahlung abgelöst
	■ Verpflichtung zur zeitnahen Bebauung
	■ Wiederkaufsrechte und Vertragsstrafen bei Verstößen 

gegen die Auflagen des Kaufvertrages

	■ Konzeptbindung hinsichtlich der Grundstücke für 
den gewerblichen Immobilienmarkt 

	■ Selbstnutzungsverpflichtung für den Großteil der 
Eigenheimparzellen des privaten  Immobilienmarktes

Beispiele möglicher Gebäudetypen für das geplante Wohngebiet Am Oelste

Mehrfamilenhaus-Ecktyp MehrfamilienhausGereihtes Stadthaus 
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